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Wien, am 10. November 2014 

 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Belakowitsch-Jenewein und weitere Abgeordnete 

haben am 11. September 2014 unter der Zahl 2378/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Verwechslung eines verstorbenen Asylwerbers wegen 

Tausch der Identitätskarte“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1:  
Entsprechende Aufzeichnungen und Statistiken werden nicht geführt. 
 
Zu Frage 2:  
Bestimmte rechtliche Konsequenzen für den Tausch einer Karte sind im Asyl- und 

Fremdenrecht nicht vorgesehen. Es gelten die allgemeinen strafrechtlichen Bestimmungen 

des StGB. 

 
Zu Frage 3:  
Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss von einer Beantwortung dieser Frage Abstand 

genommen werden. 
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Zu Frage 4:  
Darüber gibt es keine gesicherte Information.  
 
Zu den Fragen 5 bis 7:  
Nein. Sowohl die Verfahrenskarte als auch die Aufenthaltsberechtigungskarte dienen 

ausschließlich asylrechtlichen Verfahrenszwecken und nicht dem Nachweis der Identität 

außerhalb von Verfahren nach dem Asylgesetz (vgl RV 952 BlgNR XXII. GP Seite 69). 
 
Zu Frage 8:  
Das Medikament wurde an 1.378 Asylwerber verabreicht. 

 
Zu Frage 9:  
Erwachsene Personen erhielten das Medikament Ciproxin, Kinder bis 14 Jahre das 

Medikament Rifoldin und Schwangere das Medikament Rocefin. 

 
Zu Frage 10: 
Die Medikamente wurden von 31.07.2014 bis 05.08.2014 verabreicht. 

 
Zu Frage 11: 
263 Mitarbeiter wurden mit Medikamenten versorgt. 

 
Zu Frage 12: 
Eine Medikamentenausgabe an Personen, welche nicht in der Betreuungsstelle Ost 

untergebracht oder auf dem Gelände der Betreuungsstelle Ost tätig sind, erfolgte nicht. 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 

2 von 3 2271/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



Signaturwert

g+LcVcuIcNbWZvH1v1iJNrVrSkUNj+jzry3Y6TZeKEhhocDkHyEMVOXON/z+/Xex6MK4xBzU1G7GZZ3ap/vu
WqWG/uqxIDGOxPRPlCm3WubbqELAa/O9MWitsim1NphXp5/VgaF5uU6cBBkzHXF4FBKmTjgA1GMT5ASLCgfP
3FhnjdcWSq/iZ+4TUHWm9osy1ZJxIbnvgYTKs0BZ5bh4Agd9CRXWtgmvsj1i+Agspnvlc0zc43/Ucswg+1S3
a5DoAnbbaobn2CzWqZoitM62tJNH5bpLCnLOLxklyHZ4OiInMUKACdBUoYoPxZV00fbvlC4hLSrVgg7C/pEf
3IpBlQ==                                                                            

Datum/Zeit-UTC 2014-11-10T10:18:13+01:00     

Aussteller-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT 
                        

Serien-Nr. 531172    

Parameter etsi-bka-moa-1.0                                                   
   

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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